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10/10 Grundrechte

40/01 Verwaltungsverfahren
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Norm

AVG §63 Abs1;

AVG §66 Abs4;

B-VG Art7 Abs1;

B-VG Art9a;

StGG Art18;

StGG Art6;

VwRallg;

WehrG 1978 §29 Abs1;

WehrG 1978 §29 Abs9 lita;

WehrG 1978 §37 Abs3 litb;

Beachte

Besprechung in:AnwBl 5/1988, S 298;

Rechtssatz

Dem Antrag eines Rechtsanwaltes auf Befreiung von der Heranziehung zu restlichen Kaderübungen im Zeitraum bis

zur Erreichung seines 50. Lebensjahres (die also der zeitlichen Lagerung und Dauer nach noch nicht feststehen), den er

damit begründet, dass eine solche Heranziehung wegen der Art und Weise der Ausübung des Rechtsanwaltberufes

unverhältnismäßige wirtschaftliche Nachteile für ihn mit sich bringe, ist nur dann stattzugeben, wenn diese

behaupteten (wegen der Unbestimmtheit der zeitlichen Lagerung und Dauer der möglichen künftigen Kaderübungen

nicht konkretisierbaren) wirtschaftlichen Nachteile so geartet sind, dass der Rechtsanwalt durch eine künftige

Heranziehung in seiner wirtschaftlichen Existenz gefährdet wäre. Dass die wirtschaftlichen Nachteile größer sind als

jene, die andere Wehrpflichtige treffen, reicht nicht aus.
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Rechtsnatur und Rechtswirkung der BerufungsentscheidungBerufungsrecht Begriff des Rechtsmittels bzw der
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